Die Anfechtung

1. Voraussetzungen und Rechtsfolge

(1) Anfechtungserklärung (§ 143 Abs. 1 BGB)

a. des Anfechtungsberechtigten (derjenige, in dessen Person die Rechtsfolgen der anzufechtenden Willenserklärung eintreten)

b. gegenüber dem Anfechtungsgegner (§§ 143 Abs. 2 bis 4)

(2) Mit Anfechtungsgrund (§§ 119, 123 BGB)

(3) Innerhalb der Anfechtungsfrist (§§ 121 BGB, 124 BGB)

(4) Kein Ausschluss der Anfechtung (§ 144 BGB, § 242 BGB)

Rechtsfolge: Nichtigkeit der Willenserklärung ex tunc, § 142 Abs. 1 BGB

2. Die einzelnen Anfechtungsgründe

a. Der Inhaltsirrtum

§ 119 Abs. 1 Fall 1 BGB: „Wer bei der Abgabe der Willenserklärung über dessen Inhalt im Irrtum war“. D.h. Beim Inhaltsirrtum erklärt der Erklärende zwar das was er erklären will, er irrt sich aber über die Bedeutung seiner Erklärung, misst ihr also subjektiv einen anderen Sinn bei als sie objektiv aufweist.

Voraussetzungen:

(a)
Irrtum über den Inhalt seiner Willenserklärung bei Abgabe 

(b)
keine Abgabe bei Kenntnis der Sachlage und verständiger Würdigung des Falles.

b. Der Erklärungsirrtum

§ 119 Abs. 1 Fall 2 BGB: „oder eine Erklärung diesen Inhalts überhaupt nicht abgeben wollte“. D.h. Der Erklärende erklärt objektiv etwas was er subjektiv nicht erklären will, weil er seine Erklärung infolge Verschreibens oder Versprechens „verfälscht“.

Voraussetzungen:

(a)
Irrtum in der Erklärungshandlung bei Abgabe der Willenserklärung

(b)
keine Abgabe bei Kenntnis der Sachlage und verständiger Würdigung des Falles 

c. Der Irrtum über verkehrswesentliche Eigenschaften, § 119 Abs. 2 BGB

Beachte: gesetzliche oder vertragliche Spezialregelungen können die Anfechtung nach § 119 Abs. 2 BGB ausschließen. So ist grundsätzlich der Käufer einer mangelhaften Sache auf die Geltendmachung seiner Gewährleistungsrechte nach § 437 BGB beschränkt.

Voraussetzungen:

(a)
Irrtum über die Eigenschaft einer Sache oder Person
Eigenschaften einer Sache sind alle gegenwärtigen, wertbildenden Merkmale, die ihren Grund in der Sache haben und von gewisser Dauer sind, aber nicht der Preis oder der Wert der Sache selbst.

Eigenschaften einer Person sind sowohl diejenigen, die der Person „anhaften“ als auch tatsächliche oder rechtliche Verhältnisse.

(b)
Verkehrswesentlichkeit dieser Eigenschaft

Verkehrswesentlich sind die vertraglich vereinbarten Eigenschaften sowie diejenigen Eigenschaften, die erkennbar dem Rechtsgeschäft zugrunde gelegt wurden.

(c)
Keine Abgabe bei Kenntnis der Sachlage und verständiger Würdigung des Falles.

Problem: 
Doppelirrtum

Umstritten, ob Anfechtung trotzdem möglich ist (Lit.) oder ob vorrangig die Grundsätze über den Wegfall der Geschäftsgrundlage (§ 313 BGB) anzuwenden sind (h.M.)

d. Falschübermittlung, § 120 BGB

Voraussetzungen:

(a) unrichtige Übermittlung einer Willenserklärung 

(b) durch die übermittelnde Person oder Anstalt (Erklärungsbote)

(c) unbewusst

(d) keine Abgabe der Willenserklärung durch den Auftraggeber bei Kenntnis der Sachlage und verständiger Würdigung des Falles

e. Willensbeeinträchtigung von außen

a. Arglistige Täuschung, § 123 Abs. 1 Alt. 1 BGB

Voraussetzungen:

(a)
Täuschung

Täuschung ist ein Verhalten, das bei einem anderen einen Irrtum erregt oder aufrechterhält. Durch aktives Tun oder (bei Bestehen einer Aufklärungspflicht) auch durch Unterlassen möglich.

(b)
Arglist


Arglistig ist die vorsätzliche Täuschung (mind. dolus eventualis)

(c)
Kausalität zwischen Täuschung und Abgabe der Willenserklärung

b. Widerrechtliche Drohung, § 123 Abs. 1 Alt. 2 BGB

Voraussetzungen:

(a)
Drohung

Drohung ist die Inaussichtstellung eines künftigen Übels, dessen Eintritt der Drohende aus Sicht des Bedrohten in der Hand hat

(b)
Widerrechtlichkeit


- Rechtswidrigkeit des Drohungszwecks


- Rechtswidrigkeit des Drohungsmittels


- Zweck-Mittel-Relation

(c)
Kausalität zwischen Drohung und Abgabe der Willenserklärung
